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 AMTLICHER TEIL  

 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 
 

 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Wahlbehörde über das Recht auf Einsichtnahme in das 

Wahlberechtigtenverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl der 

Landrätin/des Landrates des Landkreises Havelland am 26. Mai 2024 
 

1.  Das Wahlberechtigtenverzeichnis für die Gemeinde Schönwalde-Glien liegt in der Zeit vom 6. Mai 2024 bis 10. Mai 2024 bei der 

    

 

 

 

 

 

nach Maßgabe des § 23 Abs. 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes für wahlberechtigte Personen zur Einsichtnahme aus. 

 

Die Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Dienststunden wie folgt möglich: 

 

Montag   in der Zeit   von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr  und 

      von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr  

 

Dienstag  in der Zeit   von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 

      von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr  

 

Mittwoch in der Zeit   von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 

      von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

 

Donnerstag    geschlossen wegen Feiertag  

 

Freitag  in der Zeit   von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 

 

2.  Jede wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragenen 

Daten überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 

Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die 

Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wahlberechtigtenverzeichnis ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 

der Daten von wahlberechtigten Personen, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes 

eingetragen ist. 

 

Wählen kann nur, wer in das Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein besitzt. 

 

 

3.  Wer seine Angaben im Wahlberechtigtenverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der oben genannten 

Auslegungsfristen, spätestens bis zum 10. Mai 2024 bis 12:00 Uhr, bei der Wahlbehörde Gemeinde Schönwalde-Glien, Der Bürgermeister, 

Berliner Allee 7, 14621 Schönwalde-Glien Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 

eingelegt werden. 

 

 

4.  Auf Antrag kann in das Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragen werden:  

 

a)  eine wahlberechtigte Person, deren Hauptwohnung außerhalb des Wahlgebietes liegt, wenn sie am Ort der Nebenwohnung einen 

ständigen Wohnsitz im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches hat und dies in ihrem Antrag der Wahlbehörde gegenüber in 

geeigneter Weise glaubhaft macht 

 

b)  eine wahlberechtigte Person, die ohne eine Wohnung innezuhaben sich im Wahlgebiet sonst gewöhnlich aufhält und dies in 

ihrem Antrag der Wahlbehörde gegenüber in geeigneter Weise glaubhaft macht 

 

c)  wahlberechtigte Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die nicht der Meldepflicht unterliegen  

 

 

Gemeinde Schönwalde-Glien, Der Bürgermeister, Berliner Allee 7, 14621 Schönwalde-Glien,  

Meldestelle Zi. 1.18 und 1.19 
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5.  Wahlberechtigte Personen, die in das Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragen sind, erhalten für die Wahl bis zum 5. Mai 2024 eine 

Wahlbenachrichtigung. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet sich ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines. Wer in 

einem Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Wahlbezirk wählen, in dessen 

Wahlberechtigtenverzeichnis er geführt wird. 

 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wahlberechtigtenverzeichnis 

einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 

Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten 

keine Wahlbenachrichtigung. 

 

6. Einen Wahlschein für die Wahl der Landrätin/des Landrates im Landkreis Havelland erhält auf Antrag  

 

6.1. eine in das Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person 

 

6.2 eine nicht in das Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 

 

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wahlberechtigtenverzeichnis oder die 

Einspruchsfrist gegen das Wahlberechtigtenverzeichnis versäumt hat, 

 

b) ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist oder der Einspruchsfrist entstanden ist oder 

 

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Wahlbehörde von der Feststellung erst nach Abschluss des 

Wahlberechtigtenverzeichnis erfahren hat.  

 

Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein für die Wahl der Landrätin/des Landrates im Landkreis 

Havelland nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum 26. Mai 2024, 15 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden (§ 26 Abs. 8 Satz 2 

BbgKWahlV). 

 

 Der Wahlschein (einschließlich der Briefwahlunterlagen) kann bis zum 24. Mai 2024, 18 Uhr, bei der Wahlbehörde schriftlich, 

elektronisch oder mündlich 

beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare 

Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt, wenn der Antrag auch den Tag der Geburt der antragstellenden Person enthält. Eine 

fernmündliche Antragstellung ist unzulässig. Eine behinderte Person kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer Person ihres Vertrauens 

bedienen.  

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahllokales nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 

möglich macht, kann der Antrag noch bis 15 Uhr am Wahltag (26. Mai 2024) gestellt werden. 

Nicht in das Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Personen können aus den unter 6.2 Buchstabe a bis c angegebenen 

Gründen einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis 15 Uhr am Wahltag (26. Mai 2024) stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Eine 

behinderte wahlberechtigte Person kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  

 

7.  Im Falle einer etwa notwendig werdenden Stichwahl erhält die wahlberechtigte, die bereits für die Wahl einen Wahlschein erhalten hat, von 

Amts wegen einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen für die Stichwahl, es sei denn, aus ihrem Antrag ergibt sich, dass sie bei der Stichwahl 

in ihrem Wahlbezirk wählen will.  

 

8.  Wer einen Wahlschein für die Wahl der Landrätin/des Landrates im Landkreis Havelland hat, kann an dieser Wahl durch Stimmabgabe in 

einem beliebigen Wahllokal (Wahlbezirk) des Wahlgebietes (Landkreis Havelland) oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 

9. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass die wahlberechtigte Person vor einem Wahlvorstand wählen will, erhält sie mit dem 

Wahlschein zugleich folgenden Briefwahlunterlagen:  

   

• einen amtlichen Stimmzettel, 

• einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 

• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen Wahlbriefumschlag und 

• ein Merkblatt für die Briefwahl. 
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Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme 

der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 

auszuweisen.  

 

Bei der Briefwahl hat die an der Wahl teilnehmende Person den Wahlbrief so rechtzeitig zu übersenden, dass dieser spätestens am Wahltag 

(26. Mai 2024), 18 Uhr, bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen zuständigen Stelle eingeht.  

 

Die Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post 

AG unentgeltlich befördert. Sie können auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Schönwalde-Glien, den 25.04.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gez. Bodo Oehme 

 

Unterschrift des Bürgermeisters 
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Öffentliche Bekanntmachung der Wahlbehörde über das Recht auf Einsichtnahme in das 

Wahlberechtigtenverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahlen am 9. Juni 

2024 

 

   Wahl des Kreistages des Landkreises Havelland  

 

  Wahl der Gemeindevertretung Schönwalde-Glien         

      

   Wahl der Ortsbeiräte     

            

 

 

 

 

 

 

1.  Das Wahlberechtigtenverzeichnis für die Gemeinde Schönwalde-Glien liegt in der Zeit vom 21. Mai 2024 bis 24. Mai 2024 bei der 

   

  

 

 

 

 

 

nach Maßgabe des § 23 Abs. 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes für wahlberechtigte Personen zur Einsichtnahme aus. 

 

Die Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Dienststunden wie folgt möglich: 

 

Dienstag  in der Zeit   von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 

      von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr  

 

Mittwoch in der Zeit   von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 

      von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

 

Donnerstag in der Zeit   von 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 

      von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

 

Freitag  in der Zeit   von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 

 

2.  Jede wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragenen 

Daten überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 

Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die 

Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wahlberechtigtenverzeichnis ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 

der Daten von wahlberechtigten Personen, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 

eingetragen ist. 

 

Wählen kann nur, wer in das Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein besitzt. 

 

 

3.  Wer seine Angaben im Wahlberechtigtenverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der oben genannten 

Auslegungsfristen, spätestens bis zum 24. Mai 2024 bis 12:00 Uhr, bei der Wahlbehörde Gemeinde Schönwalde-Glien, Der Bürgermeister, 

Berliner Allee 7, 14621 Schönwalde-Glien Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 

eingelegt werden. 

 

 

4.  Auf Antrag kann in das Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragen werden:  

 

a) eine wahlberechtigte Person, deren Hauptwohnung außerhalb des Wahlgebietes liegt, wenn sie am Ort der Nebenwohnung einen 

ständigen Wohnsitz im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches hat und dies in ihrem Antrag der Wahlbehörde gegenüber in geeigneter Weise 

glaubhaft macht 

 

b) eine wahlberechtigte Person, die ohne eine Wohnung innezuhaben sich im Wahlgebiet sonst gewöhnlich aufhält und dies in ihrem 

Antrag der Wahlbehörde gegenüber in geeigneter Weise glaubhaft macht 

im Ortsteil  

Grünefeld, Paaren im Glien, Pausin, 

Perwenitz, Schönwalde-Dorf, Schönwalde-

Siedlung, Wansdorf 

Gemeinde Schönwalde-Glien, Der Bürgermeister, Berliner Allee 7,  

14621 Schönwalde-Glien,  

Meldestelle Zi. 1.18 und 1.19 
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c) wahlberechtigte Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die nicht der Meldepflicht unterliegen  

 

5.  Wahlberechtigte Personen, die in das Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragen sind, erhalten für die Wahl bis zum 19. Mai 2024 eine 

Wahlbenachrichtigung. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet sich ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines. Wer in 

einem Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Wahlbezirk wählen, in dessen 

Wahlberechtigtenverzeichnis er geführt wird. 

 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wahlberechtigtenverzeichnis 

einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 

Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten 

keine Wahlbenachrichtigung. 

 

 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag  

 

6.1. eine in das Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person 

 

6.2 eine nicht in das Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 

 

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wahlberechtigtenverzeichnis oder die 

Einspruchsfrist gegen das Wahlberechtigtenverzeichnis versäumt hat, 

 

b) ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist oder der Einspruchsfrist entstanden ist oder 

 

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Wahlbehörde von der Feststellung erst nach Abschluss des 

Wahlberechtigtenverzeichnis erfahren hat.  

 

Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum 9. Juni 

2024, 15 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden (§ 26 Abs. 8 Satz 2 BbgKWahlV). 

 

Der Wahlschein (einschließlich der Briefwahlunterlagen) kann bis zum  

7. Juni 2024, 18 Uhr, bei der Wahlbehörde schriftlich, elektronisch oder mündlich beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch 

Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt, 

wenn der Antrag auch den Tag der Geburt der antragstellenden Person enthält. Eine fernmündliche Antragstellung ist unzulässig. 

Eine behinderte Person kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen.  

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahllokales nicht oder nur unter nicht zumutbaren 

Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 15 Uhr am Wahltag (9. Juni 2024) gestellt werden. 

Nicht in das Wahlberechtigtenverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Personen können aus den unter 6.2 Buchstabe a bis c 

angegebenen Gründen einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis 15 Uhr am Wahltag (9. Juni 2024) stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 

Eine behinderte wahlberechtigte Person kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  

Bei verbundenen kommunalen Wahlen gilt der Wahlscheinantrag für jede Wahl, für die die antragstellende Person wahlberechtigt 

ist.  

 

 

7. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass die wahlberechtigte Person vor einem Wahlvorstand wählen will, erhält sie mit dem 

Wahlschein zugleich folgenden Briefwahlunterlagen:  

   

• Je einen amtlichen Stimmzettel des Wahlgebietes für jede Wahl  

• je einen amtlichen Stimmzettelumschlag für jede Wahl  

• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen Wahlbriefumschlag und 

• ein Merkblatt für die Briefwahl mit Datenschutzhinweisen auf der Rückseite  

 

Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme 

der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 

auszuweisen.  
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Bei der Briefwahl hat die wählende Person den Wahlbrief so rechtzeitig zu übersenden, dass dieser spätestens am Wahltag (9. Juni 2024), 18 

Uhr, bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen zuständigen Stelle eingeht.  

 

Die Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post 

AG unentgeltlich befördert. Sie können auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Schönwalde-Glien, den 25.04.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gez. Bodo Oehme 

 

Unterschrift des Bürgermeisters 
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Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und 

die Erteilung von Wahlscheinen für die zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024 
 

 

1.  Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Gemeinde Schönwalde-Glien liegt in der Zeit vom 21. Mai 2024 

bis 24. Mai 2024 bei der 

    

 

 

 

 

 

 

für wahlberechtigte Personen zur Einsichtnahme aus. 

 

Die Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Dienststunden wie folgt möglich: 

 

 

Dienstag  in der Zeit   von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 

      von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr  

 

Mittwoch in der Zeit   von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 

      von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

 

Donnerstag in der Zeit   von 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 

      von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

 

Freitag  in der Zeit   von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 

 

 

2.  Jede wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 

überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 

eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 

des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von wahlberechtigten Personen, 

für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein besitzt.  

 

 

3.  Wer seine Angaben im Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der oben genannten Auslegungsfristen, 

spätestens bis zum 24. Mai 2024 bis 12:00 Uhr, bei der Wahlbehörde Gemeinde Schönwalde-Glien, Der Bürgermeister, Berliner Allee 7, 

14621 Schönwalde-Glien Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 

 

4.  Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten für die Wahl bis zum 19. Mai 2024 eine 

Wahlbenachrichtigung. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet sich ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines. Wer in 

einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Wahlbezirk wählen, in dessen Wählerverzeichnis 

er geführt wird. 

 

 

5.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Landkreises Havelland oder durch 

Briefwahl teilnehmen.   

 

 

6.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

 

6.1  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person,  

 

6.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 

 

a)  sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis (bei Deutschen nach § 17 

Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung) bis zum 19. Mai 2024, oder die Einspruchsfrist gegen 

das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat, 

 

Gemeinde Schönwalde-Glien, Der Bürgermeister, Berliner Allee 7,  

14621 Schönwalde-Glien,  

Meldestelle Zi. 1.18 und 1.19 
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b)  ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der 

Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 

der Europawahlordnung entstanden ist oder 

 

c)  ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Feststellung erst nach Abschluss des 

Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Wahlbehörde gelangt ist.  

 

 

Der Wahlschein (einschließlich der Briefwahlunterlagen) kann bis zum 7. Juni 2024, 18 Uhr, bei der Wahlbehörde schriftlich, 

elektronisch oder mündlich beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch 

sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt, wenn der Antrag auch den Tag der Geburt der antragstellenden 

Person enthält. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. Eine behinderte Person kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 

Person ihres Vertrauens bedienen.  

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahllokales nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 

möglich macht, kann der Antrag noch bis 15 Uhr am Wahltag (9. Juni 2024) gestellt werden. 

Verlorenen Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht 

zugegangen ist, kann ihr bis zum Tage vor der Wahl (8. Juni 2024), 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.  

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Personen können aus den unter 6.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen 

einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis 15 Uhr am Wahltag (9. Juni 2024) stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Eine 

behinderte wahlberechtigte Person kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  

 

7. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass die wahlberechtigte Person vor einem Wahlvorstand wählen will, erhält sie mit dem 

Wahlschein zugleich folgenden Briefwahlunterlagen:  

   

• einen amtlichen Stimmzettel  

• einen amtlichen Stimmzettelumschlag  

• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und 

• ein Merkblatt für die Briefwahl  

 

Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme 

der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 

auszuweisen.  

 

Bei der Briefwahl hat die wählende Person den Wahlbrief so rechtzeitig zu übersenden, dass dieser spätestens am Wahltag (9. Juni 2024), 18 

Uhr, bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen zuständigen Stelle eingeht.  

 

Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich 

zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist 

auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 

beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 

oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. 

Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt 

hat. 

 

Die Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post 

AG unentgeltlich befördert. Sie können auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ende amtlicher Teil 

 

 

 

Schönwalde-Glien, den 25.04.2024 

 

 

gez. Bodo Oehme 

 

Unterschrift des Bürgermeisters 
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NICHTAMTLICHER TEIL 
 

Engagierte Wahlhelfer (m/w/d) für die Europa- und Kommunalwahlen am 09.06.2024 gesucht!  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es werden dringend noch 10 Wahlhelfer (m/w/d) für die Europa- und Kommunalwahlen am 09.06.2024 benötigt. 

 

Gesucht werden Vorsitzende sowie Stellvertreter und Beisitzer für die Besetzung der 11 Wahllokale und der sechs Briefwahllokale in Schönwalde-

Glien. Mitmachen kann, wer mindestens 16 Jahre alt ist und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Deutsche im Sinne des Artikel 116 Absatz 1 

Grundgesetz und Unionsbürger können ebenfalls als Wahlhelfer mitmachen.  

Sollten Sie Interesse an der Mitarbeit in einem der vielen Wahllokale haben, melden Sie sich bitte im Wahlbüro der Gemeinde Schönwalde-Glien.  

Ihre Ansprechpartner sind Frau Hein und Frau Knuth  

Erreichbar unter der Telefonnummer 

03322 / 24 84 37 

03322 / 24 84 23 

oder per E-Mail an wahlleiter@schoenwalde-glien.de. 

Erfrischungsgeld 

Die Tätigkeit als Mitglied in einem Wahlvorstand ist ehrenamtlich. Sie wird also nicht vergütet. Es wird jedoch für den Einsatz ein 

Erfrischungsgeld gezahlt. 

Wir freuen uns auf Ihre Bereitschaft!   

Ihre Wahlleiterin 

Cindy Hein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wahlleiter@schoenwalde-glien.de
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Ratsinformationssystem der Gemeinde 

Schönwalde-Glien 

 

Besuchen Sie regelmäßig das neue Ratsinformationssystem, 

um sich über alle Gremien, Sitzungstermine, Beratungsthemen 

und Entscheidungen zu informieren. 

Auf www.sitzungsdienst.schoenwalde-glien.de finden Sie 

selbstverständlich auch alle Sitzungstermine für Ihren 

Ortsbeirat. Beschlüsse in öffentlichen Teilen der jeweiligen 

Sitzungen können eingesehen werden, um über den Sachverhalt 

oder das Problem mehr zu erfahren. Probieren Sie es aus und 

informieren sich über aktuelle Themen aller Gremien. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Interaktiver Haushalt der Gemeinde 

Schönwalde-Glien 

 

Unter www.haushalt.schoenwalde-glien.de haben Sie die 

Möglichkeit, den Haushalt der Gemeinde Schönwalde-Glien in 

einer interaktiven Form zu erleben. Mit dem Ziel das komplexe 

Zahlenwerk für jeden Interessierten leicht zugänglich zu 

machen, werden die Haushaltsdaten nicht nur grafisch und 

visuell aufgearbeitet, sondern auch durch eine nahezu 

selbsterklärende Struktur allgemein verständlich dargestellt. 

Den Haushaltsplan mit Vorbericht als klassisches PDF-

Dokument können Sie selbstverständlich nach wie vor weiterhin 

auf www.schoenwalde-glien.de einsehen.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

 
 

www.sitzungsdienst.schoenwalde-glien.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.haushalt.schoenwalde-glien.de 
 

 

 

 

Interaktiver Haushalt  
Gemeinde Schönwalde-Glien 

 

http://www.sitzungsdienst.schoenwalde-glien.de/
http://www.haushalt.schoenwalde-glien.de/
http://www.schoenwalde-glien.de/
http://www.sitzungsdienst.schoenwalde-glien.de/

